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f
W/r wünschen unsern Mitg//ec/ern, Abonnenten,

Freunc/en und Gönnern frohe Festtage /

Frau und Familie
Dem S o 1 d a t e n b u c h, das kürzlich in einer Erstauflage von
265 000 Expl. herausgekommen ist und in Presse und Oeffent-
lichkeit einhelliges Lob gefunden hat, entnehmen wir den
Aufsatz „Frau und Familie". Autor ist Prof. Dr. Georg
T h ü r e r, der die deutschsprachige Ausgabe überarbeitete
und somit auch an der sprachlichen Durchformung wesentli-
chen Anteil hat. Für seine Stellungnahme zugunsten der
Schweizer Frau in Familie und Oeffentlichkeit sei ihm be-
sonders an dieser Stelle gedankt.

Jeder von uns hat Vater und Mutter. Den meisten Kindern ist das
Antlitz der Mutter der früheste Anblick des Lebens gewesen und seither
ein Bild geblieben, das uns tröstete, wenn die Angst heranschlich. Die
Frau, die uns nährte und führte und uns selber gehen lehrte, verpflich-
tet uns zeitlebens zu solcher Dankbarkeit, dass wir ihr kaum je das
bieten können, was wir ihr schulden. Wenn der Soldat das Land be-
schirmt, in dem seine Mutter wohnt, so erstattet er ihr auch einen Sohnes-
•dank. Und der junge Mann soll auch in Uniform wissen, dass ihn die
Augen seiner Mutter begleiten. Einer ihrer stillen Wünsche ist es, dass
ihr Sohn allen Mädchen und Frauen anständig begegne. Wer unsicher
ist, was sich zieme, der soll sich nur das Bild seiner Mutter in Erinnerung
rufen, und er weiss alsobald, was sich gehört und was nicht.

Kein Schweizer darf in Fragen des Vaterlandes gering vom Rat der
Frauen denken. Wir haben ja schon als Kinder gehört, wie der erste Rat,
die Eidgenossenschaft zu gründen, von einer Frau ausgegangen ist. Die
Sage erzählt, dass Werner Stauffacher nach seinem Zusammenprall mit
dem Vogte Gessler, niedergeschlagen vor seinem neuen Hause sa&s, bis
ihn das Wort seiner Frau Gertrud aufrichtete. Sie war es, welche ihn
ermunterte, mit Freunden die Notlage zu besprechen und die Befreiung
einzuleiten. Sich einem andern Menschen gegenüber aussprechen zu kön-
nen, ist schon eine Wohltat. Die beiden Eheleute Stauffacher waren, wenn sie
über die Sorgen des Vaterlandes sprachen, wie Kameraden. Der Mann
wusste, dass er sich auf seine Frau in jeder Not verlassen konnte. Diese
Zuversicht verlieh ihm Mut und Kraft. Das ist heute noch in vielen Häu-
sern unserer Heimat so.
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Wie mancher Bauer erkannte erst im Aktivdienste, was er eigentlich
an seiner Frau hatte. Sie schien daheim Ihre Kräfte zu verdoppeln, denn
wenn im Rahmen des Anbauwerkes auch mehr Ackerland zu bestellen
war, so blieb doch kein Feld unbebaut. Sie fütterte das Vieh, half beim
Melken und sah zum Rechten, wenn der Bauer im Militärdienst weilte.
Sie sorgte durch ihr Beispiel und durch ihren Zuspruch aber auch dafür,
dass der gute Wille durchhielt. Diese Leistung und diese Haltung zählen
in der Abwehr gewichtig mit. Wenn die Wirtschaft lahm läuft, leidet .die

Versorgung des Landes, und auch das Heer wird vom Hunger bedroht.
Was das bedeutet, sagt das alte Sprichwort „Ein leerer Sack steht nicht".
Noch ärger ist es, wenn daheim der Unwille umgeht und sich niemand
frühmorgens mit dem Vorsatz erhebt: In meinem Kreis soll nicht gejam-
mert werden. Sind es nicht sehr oft gerade die Frauen, welche diesen
innersten Dienst übernehmen? Und sie werden darüber zur Seele ihrer
Lebensgemeinschaft. Wohl dem Volke, das solche Frauen hat, die einfach
da sind, wenn jemand leidet, Hand anlegen, wo es zu helfen gilt und
jene Kraft ausstrahlten, die wir Liebe nennen.

Die beiden Weltkriege haben gezeigt, was die Frau als Stellvertre-
terin des Mannes zu leisten vermag, und darum haben die allermeisten
Staaten der Frau auch das Stimm- und Wahlrecht eingeräumt. Auch in
der Schweiz erweitern sich die Rechte der Frauen, denn immer mehr
Männe,r finden es ungerecht, dass die Frauen wohl manche Pflichten mit-
tragen müssen, aber die entsprechenden Rechte nicht gemessen. Man sage
nicht, die Frauen könnten ja wie jene Gertrud Stauffâcher .alles mit ihren
Männe,rn besprechen, so dass diese dann gleichsam die gemeinsame Mei-
nung vertreten. Etwa die Hälfte der erwachsenen Schweizerinnen sind
nämlich ledig, verwitwet oder geschieden und Jcönnen darum die Fragen
nicht am Tische mit ihrem Manne besprechen. Steuern aber müssen auch
die alleinstehenden Fpauen zahlen. Sie haben zwar nicht den gleichen
Militärdienst zu leisten wie wir; aber Zehntausende stehen im Frauem
hilfsdienst auch unter Militärgesetz und nehmen ihre Dienstpflicht nicht
minder ernst als wir.

Kein einsichtiger Mensch wird deswegen leugnen, dass die Natur
Männern und Frauen verschiedene Aufgaben zugewiesen hat. Sich zu
ergänzen, ist ihre grosse und heilige Aufgabe. In einer gesunden Familie
wirken sie zusammen und in den Kindern geben sie nicht nur das Leben
weiter, sondern auch ihre Ueberzeugung, dass die Familie die kleinste,
aber die lebendigste Zelle des Staates ist. Wie man daheim von der Ge.-

meinde, vom Kanton und von der Eidgenossenschaft, ja der gesamten
Menschheit spricht, wie man hier teilt jmd zusammenarbeitet, bestimmt
in hohem Masse die Politik der Zukunft. Wo die Familien zerfallen, ver-
wildert die Gesellschaft. Wo aber Familien zusammenhalten und Kinder
und Eltern für einander einstehen, wächst eine echte Gemeinschaft. Sol-
che Familien öffnen ihre Türen auch den bedrängten Nachbarn und sind
wahre Herzkammern des Volkes.
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